
Allgemeine Geschäftsbed inEu ngen

für die Ausführung von Instandsetaungsarbeiten an Motorgeräten, landwirtschaftlich€n Maschinen, Geräten und
Bedarfsgegenständen für gewerbliahe Kunden (Reparaturbedingungen L/M-c) - Stand Juti 2OO9

1. Allgemeines

Nachstehende Reparaturbedingungen gelten für alle verträge und sonstigen Leistungen einschließlich sämtlicher
Beratun9sleistun9en, die nicht Gegenstand elnes eigenständigen Beratungsvertrags gind und sofern sie nicht mit der

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung dea Auftragnehmers abgeändelt oder ausgeschlossen werden. Sie gelten für verträge, die
mit Kunden geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentllah rechtlichen Sondervermö9en sind. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die äus ihrer Tätigkeit Einkünft6 erzielen,

sind nicht verbraucher im Sinne des Gesetzes. Vereinbarungen zwischen d€m Auftraggeber (Kunde) Lrnd Auftragnehmer
(Werkstatt) sind verbindllch, wenn der Auft.aggeber einen Auftragsschein unterzeichnet, der diese Bedlngungen enthält bzw. auf
deren Aushang im Geschättslokal hlnweist. Dässelbe 9ilt, wenn der Auftraggeber die schriftliche Auftrag5bestätigung mit dlesen

Bedingungen vor Beginn der Arbeiten erhalten hat. Von diesen Bedingungen abweichende vereinbarungen sollen lm Auftragsschein

bzw. Bestätigung3schreiben aufgenommen werden. Im Auftragsschein bzw. dem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringcnden

Leistultgen zumindest stichwortartig zu bezeichnen. Anderungen oder Erweiterungen des Inständsetzungsauftrags können auch

mündlich erfolgen. Bei einem wert der Änderung bzw. Erweiterung von mehr als 1oolo der ursprünglich veranschlägten Kosten des

Auftrags folgt für den Fall der mündlichen Absprache ein Bestätigungsschrelben des Auftragnehmers. Die Instandsetzungsärbeiten

erfolgen - sowelt nichts anderes vereinbart iat - in der Werkstatt des Auftragnehmers (Erfüllungsort). Oer Auftrag umfasst die

Ermächtigung. Unteraufträ9e zu ertellen, Probefahrten und - soweit erforderlich - überprüfungsfahren vorzunehmen. Soweit für
den Reparaturgegenstand eine Zulassung nach STVZO bestehtT übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer bei Erteilung des

Auftrags den Kfz-Schein.

2, Kostenvora nsch lag, Kosten für nicht durchgeführte Aufträge

a) Wird vor Ausftihrung des Auftrages ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewÜnscht, ist dies ausdrücklich

anzugeben. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er sahriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird.

Die zur Abgabe elnes Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber berechnet werden; dles gilt

insbesondere dann, wenn in diesem Zusammenhang Arbeiten an deß zu reparierenden Gerät (Fehlersuche etc.) durchgeführt

wurden. Im Falle der Auftragserteilung werden im Rahmen der Abgabe des Kostenvoranschlages berechnete Leistungen nicht

nochmals berechnet.

b) Oer entstandene und zu belegende Aufwand wird dem Auftraggeber in Rechnung gestellt (Fehlersuchzeit = Arbeitszeit). Wenn

ein Auttrag äus 6ründen nicht durchgeführt werden kann, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat/ lst der entstandene

Aufwand dennoch vom Auftraggeber zu tragen. Dies gilt lnsbesondere - wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht

auftrati
- der Auttraggeber den vereinbarten Termin schuldhaft versäumti

- der Auftrag während der Durchführung gemäß § 649 BGB gekündigt wurde, ohne däss hierfür ein

Umstand ursächlich war, den der Auftragnehmer zu vertreten hat,

3. Fertigstellung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schrlftlich als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Bei später

erteilen Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Inständsetzungsarbeiten verlängert sich dieser

Termin iedoch ent6prechend. Gleich6E gilt, sofern die Verlängerung für den Auftraggeber zumutbär ist. Der Auftragnehmer wird

dem Auftraggeber den neuen Fertigstellungstermin mitteilen- Hält der Auftragnehßer einen schriftlich verbindlich zügesagten

Fertigstellungstermin länger als 24 Stunden aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ein, so hat er auf Verlaflgen dem

Auftraggeber eine mögtichst gleichwertige Ersatzmaschlne bzw. €in gleichwertiges Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung zu

ste en oder 800/o der Kosten für die Anmietung einer gleichwertigen Eßatzmaschine bzw. eines Ersätzfahrzeugs zu erstätten. Ein

schriftlich verbindlich zugesagter Fertigstellungstermin gilt nur d.nn als Fixtermin, wenn der Auftraggeber bei Erteilung des

Auftrags erklärt, dass er nach dem vereinbarten Termin kein Interesse mehr an der Leisturlg hät. kann der Fertigstellungstermin

infolge höherer Gewält oder schwerwlegender und unverschuldeter und unvorhergesehener Eetriebsstöfungen, wie etwa

rechtmäßige Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Ausbleiben von Arbeitskräften oder von Zulleferung nicht eingehalten werden,

besteht keine schadenersatrpf licht.



oer aurtragnehmer ist iedoch verpflichtet, den auftraggeber über diese Vezögerungen zu unterrichten, soweit dies mögllch und
zumutbar ist, Das gleiche 9ilt, falls sich die Fertigstellung infolge von Zusatz- und Ersatzäufträ9en oder infolge notwenclig€r
zusätzllcher Instän.lsetzungsärbeiten erheblich verzögcrt. Diesc Regelungcn stellen keine Einschränkun9 von .ler Verpflichtungen
des Aufträgnehmers zur sorgfältigen
Auswahl vor Fachkräften und Vorlieferanten da., Ein gesetzliches Rücktrittsrecht bleibt ebenfalls unberührt.

4. Abnahme

Die Abnahme dea Auftragsgegenstandes durch den Auftragnehmer erfolgt, goweit nichts anderes vereinbart ist, lm Betrieb des
Auftragsnehmers. wünscht d€r Auftraggeber Zustellung, so erfolgt diese auf seine Rechnung und cefahr, Der Auftragnehmer ist
jedoch verpflichtet, die ertorderliche Sorgfält bei der Überführun9 zu beachten. Bei Zustettung hat die Abnahme bei übergabe des
Gegenstandes zu erfolgen. Der auftraggeber kommt mlt der Abnahme in Verzug (Annahmevelzug), wenn er nicht innerhalb einer
Woche nach Meldung der Fertigstellung, Aushändigung oder übersendung der Rechnung den Auftragsgegenständ abhott. Bei

Reparaturarbeiten, die vereinbarungsgemäß innerhalb elnes Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt cich die Frist auf zwei Tage,

Bei annahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche aufbewahrungsgebühr für den Auftragsgegenstand berechnen. Der
auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Aufträgnehmers auch anderweitig zu den üblichen Bedingungen aufbewahrt werden"
Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers.

5, Berechnung des Auftrages und Zahlung

a) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung ei e angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der

Vorauszahlung richtet sich nach dem zu erwartenden Zeltaufwand und dem Wert der zu beschaffenden Materiallen.
b) Bei der Berechnung von Instandsetzungen sind sowohl im Koatenvoränschlag ali auch in der Rechnung die Preise für verwendete
Ersatzteile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeltsleistungen iewells gesondert auszuweisen. Wlrd der

Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausg€führt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag.

wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.

c) Die gesetzliche Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggeberi,
d) Die Vergütung der Instandsetzungsarbeiten ist, sowelt nichts anderes vereinbart wird, sofort bei Abnahme fällig.

e) Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist vom Auftragnehmer anerkannt,

es liegt ein rechtskräftiger Titel vor oder die Gegenforderung ist unbestritten.
f) Soweit sich der Auftraggeber mit der zählung in verzug befindet, ist der Aufträgnehmer berechtigt, für den fälllgen

Rechnungsbetrag Verzugszinsen mit 8olo p.a. liber dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zt) berechnen. Die Verzugszinsen sind höher

anzusetzen, wenn der Auftragnehm€r eine Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist. Sle sind nledriger änzusetzen, wenn

der Auftraggeber eine Belastung mit niedrigerem Zinssatz nachwcist.

6. Pfandrecht

Dem Aufträgnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Aufträg ein Pfandrecht an dem Auftragsgegenstand zu (§ 647 BGB),

Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen

Leistungen geltend gemacht werden, soweit sle mit dem Auftragsgegenständ in einem sachlichen Zusammenhang stehen'

7. Mängelänsprüche

Der Auftragnehmer leistet für die in Auftrag gegebenen Arbeiten in folgender Weise Gewähr:

a) Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenitand trotz Kenntnls eines Mangels ab, so stehen ihm Gewährleistungsansprüche in

dem nachfolgend beschriebenen lJmfang nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.

b) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 t'lonate ab dem Zeitpunkt der Abnahme.

c) Offensichtliche Mängel sind dem Auftragnehmer unverzüglich nach ihrer Feststellung schriftlich anzuzeigen und genau zu

bezeichnen.

d) Es wird weiter keine cewähr übernommen f(ir Schäden, die aui nachfolgenden Gründen entstanden alnd: Ungeeignete oder

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. tnbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte, versäumte

Wartungiarbeiten, wenn diese vom Herstetler empfohlen werden, normale Abnutzung - insbesondere von Verschleißteilen -,
fehlerhafte oder nächlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmlttel, Austauschwerkstoffe, mängelhafte Bauärbeiten,

unqeeigneter Bauqtund, chemische, elektronische

oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden de3 Auftragnehmers zurückzufiihren sind.

e) Die 86hebung gewährleistungspflichtiger Mängel erfolgt auf Ko6ten des Auftragnehmers in seinem Betrieb. Ab6chleppkosten

werden vom Auftragnehm€r nicht übernommen.



f) Wenn der Auftragnehmer die Instandsetzung oder die Nachbesserung schuldhaft mangelhaft ausführt, ist der Auftraggeber

berechtigt, von diesem kostanlose stellung einer Ersatzmaschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges oder Erstattung von 80 o/o der Kosten
für die anmietung einer gleichwertigen Ersätzmäschine bzw. eines Ersatzfahrzeuges zu verlangen. Weitergehende
Schadenersatzansprüche sind - außer in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fährlässigkeit - ausgaschlossen. Die Regetung der
Zlffer 8 bleibt hie.von unberührt.

9) Bei mehrmalig6m - in der Regel zweimaligem - Fehl3chlagen der Nachbesserung kann d€r auftraggeber Herabsetzung der

Vergütung oder Rüakgängigmachung des Vertrages verlangen.

h) Die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels in einer anderen Fachwerkstatt bedarf der vorherlgen Zustlmmung ales

Auftragnehmers. Elne Ausnahme gilt für zwingende Notfälle; der Auftragnehmer ist ln diesem Fäll unverzü9lich unter Angäbe von

Name und Anschrift dieser Fachwerkstatt zu benachrichtigen. In ,edem Fall hat der Auftraggeber in den Auftragsschein aufnehmen
zu lassen, dass es sich um dle Durchführung einer Mängelbeseitlgung des Auftragnehmers handelt und dass diesem ausgebaute
Teile während einer ängemessenen Frist zur Verfügun9 zu halten sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber
nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtat. Der Auftraggeber ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten für
dle Mängelbeseitigung mögllahst niedrig gehalten werden.

l) Es wird keine Gewähr für Schäden übernommen, die entgegen 7c) nicht unverzüglich vom Auftraggeber gemeldet wuralen.

8, Haftung - Probefahrt

a) Die Haftung des Auftragnehmerc richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch - gleichgültig aus welchem

Rechtsgrund - ausgeschlossen, soweit eine nicht w€sentliche Pfllchtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig

begangen wurde, Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper oder cesundheit entstanden sind oder zugunsten des

Auftragnehmers eine Haftpflichtverslcherungsdeckung besteht. tn diesem Falltritt der Auftragnehmer seinen Anspruch gegenüber

der Versicherung an den Auttraggeber ab.

b) Das Rislko einer Probefahrt geht zu Lasten des Auftraggeber§, wenn er selbst oder sein Beaufträgter das Fahrzeug während der

Probefahrt lenkt.

9. Eigentumsvorbehalt und ersetzte Teile

a) An allen eingebauten Ersatz- und Zubehörteilen sowie Tauschaggregaten, welche nicht wesentliche Bestandteile des

Auftraggegenstandes geworden sind, behält slch der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung aller Reparaturrechnungen das

Eigentum vor,

b) Wenn nlchts anderes verelnbart worden ist, gehen ersetzte Teile in das Eigentum des Auftragnehmers über.

10, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Ftir sämtliche sich aus dem Rechtsverhältnis zwlschen Auftraggeber und Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten ist für alen

G€richtsstand der Ort maßgeblich, an dem die Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden (Erfüllun93ort, § 29 ZPO).

11. Datenschutz

Personenbezogene Daten de5 Auftraggebers werden unter Beachtung der dätenschut:rechtlichen Bestimmungen durch den

Auftragn€hmer ausschließliah im Rahmen des zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bestehenden Vertragsverhältnlsses

gespeichert und verarbeitet und werden nicht an Dritte ohne ausarrückliche Zustimmung des Auftragnehmers weiter gegeben.

12. Tealunwarksamkeit

Bei lJnwirksamkeit elnzelner Teile blelbt die celtung der übrigen Bestimmungen erh.lten. An Stelle der unwirk§amen Klausel soll

eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der ursprünglichen Begtimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten

kommt.


